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(1) Das Land Niederosterreich bestarkt und fordert Handeln im Sinne des§ 1, wenn es in Niederdsterreich erfolgt, sich
auf Niederdsterreich oder auf die Prasentation des Landes im Inland oder Ausland bezieht.

(2) Das Land Niederosterreich hat in seiner Kulturférderung insbesondere folgende Grundsatze zu beachten:

- Unabhangigkeit und Freiheit kulturellen Handelns in der gegebenen Vielfalt.

- Moglichkeit jedes Menschen in jeder Region des Landes auf Teilnahme am kulturellen ProzeR.
- Erfordernis einer zur Kritik befahigten Offentlichkeit.

- Offenheit gegenuiber neuen kulturellen Entwicklungen im Inland und Ausland.

- Adaquate Forderung des gegenwartigen klnstlerischen Schaffens entsprechend seinem Anteil am kulturellen
Prozel3 unter Beachtung der gegebenen Vielfalt.

- Kooperation mit 6sterreichischen und auslandischen Regionen.
- Erstellen von konzeptionellen Leitlinien fur die Kulturférderung.

- Kulturférderung erfolgt in einem partnerschaftlichen Vorgang.

(3) Das Land Niederosterreich hat in seiner Kulturférderung insbesondere folgende Spannungsfelder zu
berucksichtigen:

- Origindres Schaffen - Interpretation und Reproduktion von Kultur;
- Erhalten des kulturellen Erbes - zeitgendssische, innovative Kunst;
- Internationale Kulturentwicklung - Regionale Kulturentwicklung;

- Personliche Sinnstiftung durch Kultur - Gesellschaftliche Wirkung;

- Forderung kultureller Prozesse in der Landeshauptstadt - Forderung kultureller Prozesse in den Regionen des
Landes;

- Autonomie und Kreativitat kultureller Prozesse - Professionalisierung und Okonomisierung des Kulturbetriebes
sowie Bereitstellung 6ffentlicher Strukturen.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_kfg_1996/paragraf/1
file:///

	§ 2 NÖ KFG 1996 Grundsätze und Spannungsfelder der Kulturförderung
	NÖ KFG 1996 - NÖ Kulturförderungsgesetz 1996


